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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.05.1998

Norm

RAO §34 Abs1 litd

Rechtssatz

Die "Verzichtleistung" eines Rechtsanwalts auf die Ausübung der Rechtsanwaltschaft kann auch konkludent erfolgen

(hier: Der Rechtsanwalt ist seit mehreren Jahren unbekannten Aufenthalts, Zustellungen an ihn können nicht

vorgenommen werden und er verfügt über keinen Kanzleisitz).
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